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Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §141

BVergG 2018 §342 Abs1

1. BVergG 2018 § 141 heute

2. BVergG 2018 § 141 gültig ab 21.08.2018

1. BVergG 2018 § 342 heute

2. BVergG 2018 § 342 gültig ab 21.08.2018

Rechtssatz

Einem Bieter, der durch eine rechtkräftig gewordene Entscheidung des ö6entlichen Auftraggebers von einem

Verfahren zur Vergabe eines ö6entlichen Auftrags ausgeschlossen wurde, kann der Zugang zu einer Nachprüfung der

Zuschlagsentscheidung für den betre6enden ö6entlichen Auftrag und des Vertragsschlusses verwehrt werden, auch

wenn nur er und der Zuschlagsempfänger Angebote abgegeben haben und der ausgeschlossene Bieter vorbringt, dass

auch das Angebot des Zuschlagsempfängers hätte ausgeschlossen werden müssen (vgl. VwGH 7.3.2017, Ro

2014/04/0067, Rn. 11, mwN).Einem Bieter, der durch eine rechtkräftig gewordene Entscheidung des ö6entlichen

Auftraggebers von einem Verfahren zur Vergabe eines ö6entlichen Auftrags ausgeschlossen wurde, kann der Zugang

zu einer Nachprüfung der Zuschlagsentscheidung für den betreffenden öffentlichen Auftrag und des Vertragsschlusses

verwehrt werden, auch wenn nur er und der Zuschlagsempfänger Angebote abgegeben haben und der

ausgeschlossene Bieter vorbringt, dass auch das Angebot des Zuschlagsempfängers hätte ausgeschlossen werden

müssen vergleiche VwGH 7.3.2017, Ro 2014/04/0067, Rn. 11, mwN).
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